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Antrag
an die 190. Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol
am 7. November 2025


Kein Sachbezug für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

Wenn Arbeitnehmer:innen ein arbeitgebereigenes Kraftfahrzeug neben dienstlichen Fahrten auch für Privatfahrten nutzen können, liegt ein geldwerter Vorteil aus dem Arbeitsverhältnis vor. Um diesen Vorteil zu beziffern, ist ein Sachbezugswert zu ermitteln. Dieser Sachbezug ist Teil des Entgelts und damit voll sozialversicherungs- und lohnsteuerpflichtig. Als Privatfahrten gelten dabei auch Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. 

Nun kommt es in der Praxis immer wieder vor, dass Arbeitnehmer:innen nur für einzelne Dienstreisen das arbeitgebereigene Kfz beruflich nutzen. Je nach Lage des Dienst- und des Wohnortes sowie des zeitlichen Ausmaßes der Dienstreise, kann es sowohl für den/die Arbeitgeber:in wie für den/die Arbeitnehmer:in günstiger sein, nach Ende der Dienstreise mit dem Dienstfahrzeug nach Hause und am nächsten Tag zurück an den üblichen Arbeitsort zu fahren. Hierbei würde aufgrund der geltenden Gesetzeslage jedenfalls eine Privatfahrt vorliegen, welche sachbezugs- und damit abgabenpflichtig wäre.  
Sowohl bei Fahrten mit Poolfahrzeugen als auch mit Fahrzeugen des/der Arbeitgeber:in, die nicht unter die Definition eines Spezialfahrzeuges fallen, kommt es immer wieder zu nachträglichen Sachbezugsvorschreibungen für Heimfahrten nach Beendigung der Arbeit bzw. für Fahrten von zuhause zur Arbeitsstätte. Allerdings liegt diese an sich private Nutzung oft nicht im alleinigen Interesse des/der Arbeitnehmer:in. Die Rückstellung des Fahrzeugs an den Arbeitsort nach Beendigung der Dienstreise kann oft zu einer längeren Arbeitszeit bzw. Überstunden führen, wenn beispielweise der Wohnort am Rückweg von der Dienstreise zum Arbeitsort liegt. 
Darüber hinaus stellt die Sachbezugsbewertung bei Poolfahrzeugen, welche durch eine Vielzahl der Arbeitnehmer:innen genutzt werden, eine große Herausforderung an die Lohnverrechnung des/der Arbeitgeber:in dar und ist mit aufwändigen Dokumentationspflichten verbunden. Um eine ordentliche Abrechnung zu gewährleisten, müssten ja regelmäßig Vergleichsrechnungen durchgeführt werden, um zu eruieren, ob auf den/die jeweilige/n Arbeitnehmer:in der halbe Sachbezug oder sogar nur ein Mini-Sachbezug zutrifft. Gerade bei der Nutzung von Poolfahrzeugen müssen zusätzlich noch Schnittberechnungen für den ganzen Fahrzeug-Pool durchgeführt werden, um überhaupt zu einem Sachbezugs-Vergleichswert zu kommen. Diese administrativen Herausforderungen für Arbeitgeber:innen stehen in keinem Verhältnis zur Abgabenhöhe. 
Daher kann die Nutzung des Dienstwagens für die Fahrt nach Hause bzw. zum Arbeitsort gleichermaßen im Interesse des/der Arbeitgeber:in gelegen sein. Eine generelle Befreiung vom Sachbezug für die Fahrten zwischen dem Wohnort und der Arbeitsstätte würde diese Problematik lösen und eine Vereinfachung für Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen gleichermaßen herbeiführen.

Die 190. Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol fordert daher den Bundesminister für Finanzen auf, Fahrten zwischen der Arbeitsstätte und der Wohnung von Arbeitnehmer:innen, welche mit einem arbeitgebereigenen KFZ zurückgelegt werden, sachbezugsfrei und damit abgabenfrei zu stellen.  

